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La Légation de Suisse à Berlin au Département politique 

Copie de réception 1
TN o 54 Berlin, 19. Mai 1940, 13 Uhr 20

(Reçu: 19. Mai, 18 Uhr 30)

Angesichts Kriegslage empfehle zu prüfen, ob nicht im Falle deutschen Ein
marsches N eutralität mit Alpen im Rücken unter Verzicht auf Bündnis mit 
W estmächten aus eigener Kraft verteidigt werden sollte. Diese Haltung würde 
im Falle deutschen Endsieges unsere Aussichten verbessern2.

1. La transcription du télégramme porte la mention: Streng geheim.
2. Réponse du Département politique, par télégramme du 22 mai: Ihr 54. Ihre Anregung ist 
undurchführbar. Erörterung unerwünscht.

283
E 5155 1968/12/2

Notice du Chef du Service technique militaire 
du Département militaire, R. Fierz

Aktennotiz. Bern, 20. Mai 1940

B E S P R E C H U N G  VOM 18. MAI 1940 M IT OBERST C A R T W R IG H T , 
M IL IT Â R A T T A C H É  BEI DER E N G L IS C H E N  G E S A N D T S C H A FT .

Der Genannte sprach am 18. Mai um 1700 Uhr bei mir vor und war unange
nehm zudringlich. Er wollte unter anderem wissen, was wir gegenwärtig an 
Fliegerabwehr disponibel haben. Er machte geltend, es interessiere ihn dies, 
weil wir doch auf die Royal Airforce angewiesen seien. Ich erwiderte ihm, es 
seien dies Fragen, die er an Herrn Oberst Masson richten müsse, ich könne ihm 
darüber keine Auskunft geben. Er wisse ja , dass wir letzter Tage in Oerlikon 
20 für Frankreich bestimmte W affen und 35 von den englischen Lieferungen 
requiriert h ä tten 1. Was seine Bemerkung betreffend Royal Airforce anbe
lange, so hoffe ich nicht, dass wir die Unterstützung benötigen, und wenn wir 
von einer Seite angegriffen würden, sei es wahrscheinlich, dass wir die andere 
um Mitwirkung ersuchen und umgekehrt. Er äusserte sich, es sei doch gar nicht

1. A ce sujet, cf. la notice (non reproduite) sur l ’entretien du 20 mai 1940 de Fierz et Mitchell.
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denkbar, dass wir von den Alliierten angegriffen würden. Ich bemerkte, wir 
müssten theoretisch alle Möglichkeiten ins Auge fassen, denn wenn wir das 
nicht täten, wären wir nicht neutral.

Er versuchte im weitern mit grosser Beredsamkeit darzutun, dass die engli
sche Armee viel viel besser sei als die deutsche, sie sei viel beweglicher und wenn 
auch die Deutschen heute mit neuen taktischen M assnahmen gekommen seien, 
so werden die Engländer das sehr schnell lernen. Es war ganz offensichtlich, 
dass sein ganzer Besuch dem Bestreben galt, den etwas peinlichen Eindruck der 
letzten Tage abzuschwächen.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 21 mai 1940

875. W irtschaftsverhandlungen mit Grossbritannien

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 18. Mai 1940

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes:
«Am 1. April 1940 hat der Bundesrat der schweizerischen Verhandlungs

delegation seine Instruktionen für die Fortsetzung und den Abschluss der W irt
schaftsverhandlungen mit Grossbritannien erte ilt1. Es sollte versucht werden, 
über den von einer schweizerischen Bankengruppe zu günstigen Bedingungen 
bereitgestellten Kredit genügende Einfuhrmöglichkeiten für Schweiz. Export
produkte in Grossbritannien zu erreichen.

1. Britische Konzessionen fü r  die Einfuhr schweizerischer Waren.
In den erneuten Verhandlungen, welche vom 2. April bis zum 10. Mai 1940 

in London stattgefunden haben2, ist es gelungen, britische Konzessionen für 
die Einfuhr der bisher am meisten gefährdeten Schweiz. Ausfuhrgüter in einem 
Ausmasse zu erreichen, das als annehmbar bezeichnet werden kann. Die briti
schen Einfuhrgeständnisse betreffen die folgenden Positionen:
Stickereien, Seidengewebe, Seidenbänder, Hutstum pen und Strohgeflechte, 
Schuhe, Spezialmaschinen und A pparate, Uhren, Aluminiumfolien. Eine 
«offene Summe» von jährlich einer Million Franken gestattet, kleinere Aus
fuhrpositionen, deren Nennung im Vertrag selbst zu weit geführt hätte, zu 
berücksichtigen. Über diese zahlenmässig, in Schweizerfranken festgesetzten 
Kontingente hinaus, hat sich Grossbritannien zur Aufrechterhaltung des für

1. Cf. N ° 259.
2. Cf. N os 261 et 265.
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